
59,0

79,1

45,1
40,5

0

20

40

60

80

100

in
 %

 d
er

 R
en

te
nn

eu
zu

gä
ng

e

Renten mit Abschlägen in % aller Altersrenten

Rentenabschläge bei Altersrenten 2000 - 2010
Rentenneuzugänge; Männer und Frauen, alte und neue Bundesländer 

abbVIII45 Kommentierung und methodische Hinweise > Seite 2

0
Männer West Frauen West Männer Ost Frauen Ost

30,4

32,6

45,8

42,3

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

in
 M

on
at

en

Abschlagsmonate bei Altersrenten 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund (2011): Rentenversicherung in Zeitreihen, Berlin



VIII45 

Rentenabschläge bei Altersrenten 2000 - 2010 

Versicherte, die eine Altersrente vor Beginn der Regelaltersgrenze beziehen, müssen sog. versicherungstechnische Rentenabschläge in Kauf 
nehmen. Diese Abschläge belaufen sich auf 0,3 % der Rente je vorgezogenen Monat, was einer Rentenkürzung von 3,6 % je Jahr entspricht. Eine 
Rente, die ab dem 62. Lebensjahr bezogen wird, mindert sich also um 10,8 % über die gesamte Rentenlaufzeit hinweg. Damit sollen die Mehrauf-
wendungen, die durch die verlängerte Bezugsdauer der Rente entstehen, neutralisiert werden. Zugleich war und ist es Ziel der Politik, einen vor-
gezogenen Rentenbeginn durch die Rentenabschläge finanziell unattraktiv zu machen.  

Die Abbildung macht deutlich, dass im Schnitt die Hälfte aller Zugänge von Altersrenten von Rentenabschlägen betroffen ist. Unterscheidet man 
nach Geschlecht sowie West und Ost, so zeigt sich für das Jahr 2010, dass in den neuen Bundesländern 79,1 % der Frauen und 59,0 % der Män-
ner Rentenminderungen durch Abschläge erfahren; in den alten Bundesländern liegen die Anteilswerte bei Männern wie Frauen bei 40,5 % und 
45,1 %. 

Betrachtet man die durchschnittlichen Abschlagsmonate, so sind dies bei den Frauen 45,8 Monate bzw. 42,3 Monate (neue Bundesländer bzw. 
alte Bundesländer) und bei den Männern 32,6 Monate bzw. 30,4 Monate. Das entspricht einer Minderung der Rentenzahlbeträge zwischen 17,4 % 
(Männer alte Bundesländer) und 22 % (Frauen neue Bundesländer). 

Zu den Abschlägen bei Erwerbsminderungsrenten vgl. Abbildung VIII.46. 

 

Rentenarten und Rentenabschläge 

Zu den Voraussetzungen bei den einzelnen Rentenarten und zur Berechnung der Rentenabschläge vgl. den Kommentar zu Abbildung VIII.10. 

 

Methodische Anmerkungen 

Die Daten entstammen aus der Rentenzugangsstatistik der Deutschen Rentenversicherung.  

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII46.pdf�
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII10.pdf�
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